
Welche Kurse aus der Qualifikationsphase müssen ins Abitur eingebracht werden? 
Welche Mindestbedingungen müssen für die Zulassung zum Abitur erfüllt werden? 
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Zulassung zur Abiturprüfung § 15 APO-BK Anlage D

Nachzuweisende Kurse
• 24 Grundkurse und 8 Leistungskurse aus den 

Jahrgangsstufen 12 und 13 müssen nachgewiesen werden
• Keine Kurse mit Punktzahl Null 
• Unter den nachzuweisenden Kursen müssen mindestens sein:
 4 Kurse Deutsch
 4 Kurse der aus der Sek. I fortgeführten Fremdsprache

(oder Spanisch)
 4 Kurse Mathematik
 4 Kurse aus dem gesellschaftswiss.   Aufgabenfeld, 

darunter 2 Kurse des Faches Gesellschaftslehre mit
Geschichte

 4 Kurse der aus der Jahrgangsstufe 11 fortgeführten
Naturwissenschaft.
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Zulassung zur Abiturprüfung § 15 APO-BK Anlage D

Mindestpunktzahlen

Grundkursbereich : 22 Kurse

• Die beiden Grundkurse aus der Jahrgangsstufe 13.2 im 
dritten und vierten Abiturfach werden dem Abiturbereich 
zugerechnet.

• In 16 der 22 anrechenbaren Grundkurse müssen jeweils 
mindestens fünf Punkte erreicht sein.

• Bei den 22 anrechenbaren Grundkursen müssen 
mindestens 110 Punkte erreicht sein. (  22 x 5 Punkte = 110 )
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Zulassung zur Abiturprüfung § 15 APO-BK Anlage D

Mindestpunktzahlen
• Leistungskursbereich:

Im 1. und 2. Abiturfach werden die Leistungen in jeweils drei 
Kursen gewertet (12/1, 12/2 und 13/1). 

• Die Kurse im 1. und 2. Abiturfach aus 13/2 werden dem 
Abiturbereich zugerechnet.

• In vier der anzurechnenden sechs Leistungskurse müssen 
wenigstens fünf Punkte erreicht sein.

• Keine Facharbeit: 
Als Ausgleichsregelung wird die in den beiden LKs  in 13/1 
erreichte Punktzahl der Gesamtpunktzahl im LK-Bereich 
zugerechnet.

• Bei den 6 LKs müssen einschließlich der Ausgleichsregelung  
mindestens 70 Punkte in zweifacher Wertung erreicht sein.
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Zulassung zur Abiturprüfung § 15 APO-BK Anlage D

Mögliche Kurse ...
• An Stelle der Kurse der fortgeführten Fremdsprache ist die 

Wertung von vier Kursen der in der Jahrgangsstufe 11 neu 
einsetzenden Fremdsprache möglich.

• Schüler ohne 2. Fremdsprache in der Sek. 1, müssen 
zusätzlich einen der beiden Kurse 13/1 oder 13/2 Spanisch  
einbeziehen. 

• Sport: höchstens 3 GK  können berücksichtigt werden. 
• Es dürfen nicht mehr als zwei GK in Literatur angerechnet 

werden.
• Kurse des Differenzierungsbereichs, die die 

Grundkursbedingungen erfüllen, können berücksichtigt 
werden.

 

 


